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Anlage 6, Eignungskriterien zur Ausschreibung  
Bauüberwachung und Schweißüberwachung im Rahmen von 
Gleisinstandhaltungsmaßnahmen  
 
Unternehmensreferenzen 
 
Mindestens drei Referenzen über Überwachungstätigkeiten bei der Bauausführung von Nahverkehrs-
Eisenbahnprojekten im Gewerk Oberbau und Tiefbau oder in der Instandhaltung von 
Schienenverkehrsanlagen bei einem Nahverkehrsbetrieb. Die Referenzleistung des Unternehmens 
muss im Zeitraum der letzten acht Jahre (gerechnet ab Ende der Angebotsfrist) erbracht und 
abgeschlossen worden sein.  
 
Eine Referenz wird gewertet, soweit die folgenden Randbedingungen sämtlich erfüllt sind: 
 

- Innerstädtisch 
- Gleisbau (Neu-, Um- oder Ausbau) 
- Länge der Gleisbaustrecke >= 0,3 km 
 

Die Eignung des Bieters ist nachgewiesen, wenn 3 Referenzpunkte nach den obenstehend 
aufgeführten Kriterien erfüllt sind. Andernfalls erfolgt der Ausschluss aus dem Vergabeverfahren. 
 
Schlüsselpersonal 
 
1. Bauüberwacher:innen  
 
Gefordert werden mindestens zwei Mitarbeiter in der Bauüberwachung. Einer als 
Hauptansprechpartner und einer als Vertreter. Beide werden die Bauüberwachung der Maßnahmen 
vor Ort ausführen (ausgenommen ist die Schweißüberwachung, siehe Punkt 2). Beide müssen die 
nachfolgenden Qualifikationen aufweisen: Abschluss Bauingenieur oder Bahningenieur (Dipl.-Ing. / 
Dipl.-Ing (FH) / M.Eng. / M.Sc./ B.Eng). Die Schweißüberwachung zählt nicht zu diesen zwei 
Mitarbeitern. 
 
Als weitere zusätzliche Mitarbeiter für unkritische Arbeiten nach §3 (4) dieses Vertrags sind Techniker 
mit einem Abschluss in der Fachrichtung Bautechnik/ Straßenbahn/ Gleisbau zugelassen. 
 
Bei allen genannten Mitarbeitern gilt, mindestens eine Berufserfahrung in der Bauüberwachung von 
mindestens 5 Instandhaltungsmaßnahmen von Schienenverkehrsanlagen bei einem 
Nahverkehrsbetrieb oder bei Nahverkehrs-Eisenbahnprojekten im Gewerk Oberbau und Tiefbau. 
 
Fließende Deutschkenntnisse in Wort und Schrift (Sprachkenntnisse C1 oder C2), sowie körperliche 
und geistige Eignung für die Überwachung von Gleisbaustellen sind Mindestanforderungen für alle auf 
der Baustelle tätigen Bauüberwacher. Hier sind vor allem die Anforderungen an Mitarbeiter und 
Betriebsfremde, die im Gleisbereich der VGF arbeiten (Geschäftsanweisung - GA04) gefordert. 
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2. Schweißüberwacher:innen 
 
Gefordert werden mindestens zwei Schweißüberwacher (SÜ). Einer als Hauptansprechpartner und 
einer als Vertreter. Beide müssen mindestens eine Ausbildung zum Schweißfachingenieur oder 
Schweißfachmann OS sowie Ausbildung zum Fachbauleiter Spannungsausgleich (SpA) mit 
mindestens 2 Jahren Berufserfahrung in der Überwachung von Vignol- und Rillengleis sowie Weichen 
besitzen. 
 
Schweißfachmann OS sowie Fachbauleiter Spannungsausgleich mit Kenntnissen der Ril 824-5010, -

5020, - 5030 und -5530 sowie der VDV 600 und 609. 
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